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Aufgabe der Gestaltungsrichtlinie / Verfahren 
 
 
In § 140 des Baugesetzbuches (BauGB) wird die Stadt Könnern u. a. dazu verpflichtet, 
die Ziele und Zwecke der Sanierung zu bestimmen und diese in Form einer geeigneten 
Planung zu fixieren. Ziele und Zwecke der Stadtsanierung sind weiterhin kontinuierlich 
auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu überprüfen und bei Bedarf zu ändern, d. h. fortzuschrei-
ben.  
 
Für den Bereich des historischen Stadtkerns hat der Stadtrat bereits 1995 eine Gestal-
tungssatzung beschlossen und ist damit frühzeitig der Forderung des Gesetzgebers 
nachgekommen. Diese Gestaltungssatzung hätte nun, nach mehr als zehn Jahren, in 
verschiedenen Punkten überarbeitet bzw. geändert werden müssen, da sich auch die 
Anforderungen an die Stadtsanierung inzwischen geändert haben.  
 
Die Stadt Könnern ist allerdings noch einen Schritt weitergegangen und hat sich ent-
schieden, die Gestaltungssatzung durch eine Gestaltungsrichtlinie zu ersetzen. Neben 
einer wesentlichen Vereinfachung (Reduzierung) von Vorschriften ist die Anwendung der 
Gestaltungsrichtlinie – im Gegensatz zur Gestaltungssatzung – grundsätzlich an das 
Vorhandensein der Sanierungssatzung gebunden: Sobald einzelne Grundstücke oder 
Teilbereiche aus dem Sanierungsgebiet entlassen werden oder aber die Sanierungssat-
zung aufgehoben wird, sind die Vorschriften der Gestaltungsrichtlinie nicht mehr bin-
dend. Gleiches gilt im Umkehrschluss aber auch für die Inanspruchnahme von Förder-
mitteln der Sanierung bzw. die Wahrnehmung steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten 
im Sanierungsgebiet. Die Gestaltungsrichtlinie dient damit in besonderer Weise der Prä-
zisierung von Sanierungszielen in stadtgestalterischer Hinsicht für die weitere Dauer der 
Sanierung bis zu ihrem Abschluss. Der Zusammenhang von Fördern und Fordern wird 
stärker als bisher zum Ausdruck gebracht.  
 
Zum Verfahren: 
Grundsätzlich sind wertsteigernde Veränderungen an Gebäuden oder auf Grundstücken 
im Sanierungsgebiet nach den §§ 144, 145 BauGB genehmigungspflichtig. Der Antrag 
auf Genehmigung nach §§ 144, 145 BauGB (Antrag auf sanierungsrechtliche Genehmi-
gung) ist vor Durchführung der Maßnahme bei der Stadt Könnern (Haupt- und Pla-
nungsamt) zu stellen. Die Stadt erteilt daraufhin die sanierungsrechtliche Genehmigung 
als Bescheid. Auflagen und Hinweise werden hierbei unter Bezugnahme auf die Gestal-
tungsrichtlinie und ggf. weiterer zu beachtender Vorschriften gegeben. Unabhängig hier-
von sind darüber hinausgehende öffentlich-rechtliche Vorschriften, z. B. das Denkmal-
schutzgesetz für das Land Sachsen-Anhalt, zu beachten.  
 
Können Verstöße gegen die sanierungsrechtliche Genehmigung geahndet werden? 
Zunächst ist zu beachten, dass Städtebaufördermittel nur dann ausgezahlt und Beschei-
nigungen für das Finanzamt nur dann ausgestellt werden können, wenn die Baumaß-
nahme in Übereinstimmung mit allen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen ausgeführt 
wurde. Ist dies nicht der Fall, kann die Stadt Könnern Verstöße dem zuständigen 
Bauordnungsamt melden, das die Einstellung der Arbeiten oder sogar den Rückbau an-
ordnen kann (s. a. §§ 78, 79 Bauordnung Land Sachsen-Anhalt).  
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungsrichtlinie umfasst das förmlich festgeleg-
te Sanierungsgebiet „Könnern-Stadtkern“ und kann der beiliegenden Planzeichnung ent-
nommen werden (s. Anlage). 
 
 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
(1) Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten nur für Instandsetzungs- und Moderni-

sierungsmaßnahmen an Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, die von öffentlichen Flä-
chen aus eingesehen werden können. 

 
(2) Abweichend hiervon ist diese Richtlinie nicht anzuwenden auf: 
 

1. Gebäude, die ab 1990 neu errichtet wurden. 
 

2. Bereiche, die von den Flurstücken Nr. 50/2, 519/50, 531/50 und 543/50 (alle 
Flur 16) aus eingesehen werden können. 

 
3. Bereiche, für die durch Festsetzungen in Bebauungsplänen abweichende Rege-

lungen gelten. 
 

4. Bereiche oder Gebäude, für die sich bei Anwendung des Denkmalschutzgeset-
zes bzw. straßen- und verkehrsrechtlicher Vorschriften abweichende Anforde-
rungen ergeben. 

 
5. Gebäude bzw. Gebäudeteile, für die bei Anwendung bauordnungsrechtlicher 

Vorschriften abweichende Anforderungen gelten. 
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Begründung 
 
 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Grund- und Aufriss des Stadtkerns (Bereich innerhalb der ehemaligen Stadtmauer, s. 
Anlage) sollen durch die Bestimmungen dieser Richtlinie geschützt und vor allem baulich 
weiterentwickelt werden. Das charakteristische Gesamtbild aus engen Straßenräumen 
und Platzaufweitungen mit einer geschlossenen, in der Regel zweigeschossigen Bebau-
ung, macht hierbei die unverwechselbare Erscheinung der Altstadt aus. Wiederherstel-
lung und Weiterentwicklung dieses Charakteristikums sollen durch den räumlichen Gel-
tungsbereich der Richtlinie gewährleistet werden. Neben dem Altstadtkern umfasst der 
Geltungsbereich auch ein Gebiet, das westlich an die ehemalige Stadtmauer angrenzt. 
Damit ist der räumliche Geltungsbereich identisch mit dem Sanierungsgebiet „Könnern-
Stadtkern“. Durch die Regelungen in § 2 wird die praktische Anwendung der Gestal-
tungsrichtlinie auf den außerhalb des Stadtkerns liegenden Bereich jedoch erheblich 
eingeschränkt.  
 
 

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 
 
Der sachliche Geltungsbereich der Richtlinie beschränkt sich auf bauliche Maßnahmen 
an der Gebäudehülle, die von öffentlich zugänglichen Flächen aus eingesehen werden 
können, da ausschließlich hier ein öffentliches Interesse zur Wiederherstellung bzw. 
Weiterentwicklung des schützenswerten Stadtbildes bestehen kann (Absatz 1).  
 
In Absatz 2 werden Einschränkungen des sachlichen Geltungsbereichs mit folgender 
Absicht genannt: 
 
1. Bei Gebäuden, die ab 1990 neu errichtet wurden, darf es bei kontinuierlicher Durch-

führung von Instandhaltungsarbeiten (Pflicht des Eigentümers) keinen Instandset-
zungsbedarf geben. 

 
2. Die in der Richtlinie aufgeführten Flurstücke dienen quasi als private Zufahrten für 

rückwärtige Grundstückserschließungen, so dass ein öffentliches Interesse zur An-
wendung der Gestaltungsrichtlinie hier nicht besteht. 

 
3. Abweichende Festsetzungen in Bebauungsplänen haben als Satzung (Ortsrecht) 

grundsätzlich Vorrang vor den Bestimmungen der Gestaltungsrichtlinie. 
 
4. Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, die z. B. nach Denkmalschutzgesetz oder 

Straßengesetz Sachsen-Anhalt abweichend von der Gestaltungsrichtlinie erteilt wer-
den, sind vorrangig zu beachten. 

 
5. Abweichende Forderungen in Baugenehmigungen, die z. B. der Gefahrenabwehr 

dienen, haben Vorrang vor den Bestimmungen der Gestaltungsrichtlinie. 
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 3 Dächer 
 
(1) Die Flächen des Hauptdaches sind mit naturroten bis rotbraunen und unglasierten 

Dachziegeln oder entsprechend durchgefärbten und unglasierten Dachsteinen ein-
heitlich je Gebäude einzudecken. Abweichend hiervon sind Dächer bzw. Dachteile, 
die traditionell mit Schiefer gedeckt sind (Stadtkirche St. Wenzel, Rathausturm), wie-
der mit Schiefer zu decken. 

 
(2) Dächer im Bestand mit einer Dachneigung unter 22 Grad sowie Dächer von Neben-

gebäuden können auch mit Schweißbahnen eingedeckt werden.  
 
(3) Dachklempnerarbeiten sind einheitlich aus (Titan)zink- oder Kupferblech auszufüh-

ren. 
 
(4) Dachflächenfenster sind bis zu einer Größe von 80 x 120 cm zulässig, dürfen die 

Anzahl der Fensteröffnungen im darunter liegenden Geschoss nicht übersteigen und 
sind einzeln bzw. paarweise auf der Dachfläche in einer Ebene anzuordnen. 

 
(5) Dachgauben müssen allseitig von der Fläche des Hauptdaches umgeben sein und 

dürfen in ihrer Gesamtbreite (= Summe der Breite aller Einzelgauben) zwei Drittel 
der Länge des Hauptdaches nicht überschreiten. Die Breite von Einzelgauben darf 
bis zu drei nebeneinander liegende Fenster im stehenden bis quadratischen Format 
umfassen. 

 
(6) Die Herstellung von Dacheinschnitten bzw. Dachbalkonen ist unzulässig. 
 
 

§ 4 Fassaden 
 
(1) Fassaden sind als Putz- oder Klinkerfassaden bzw. als steinsichtige Fassaden zu-

lässig. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die gesamte Fassade auch mit ge-
brannten Verblendern im Klinkerformat (keine Riemchen oder Sparverblender) mit 
entsprechenden Formstücken (Eckwinkel, Endstücke) zu verkleiden. Klinker und 
Verblender sind unglasiert in den Farben ziegelrot bis braun zulässig. Andere Arten 
der Gestaltung von Fassadenoberflächen und des Sockels sind unzulässig. 

 
(2) Farbanstriche der Fassade und ihrer Elemente sind vorher mit der Stadt Könnern 

abzustimmen. Dabei ist der Gebäudesockel grundsätzlich von der Fassade farbig 
abzusetzen. Nebeneinander liegende Fassaden dürfen nicht im gleichen Farbton 
gestrichen werden. 

 
(3) Abweichend von § 2 Absatz 1 ist die Farbabstimmung gemäß Absatz 2 auch bei 

Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. 
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Begründung 
 
 

§ 3 Dächer 
 
Die Satteldächer wurden traditionell mit naturroten Ton(biber)ziegeln eingedeckt, wo-
durch die Farbe der Dachlandschaft rot bis rotbraun erscheint. Die Regelung in Absatz 1 
soll helfen, dieses Charakteristikum für den Stadtkern zu erhalten bzw. wieder herzustel-
len. 
 
Abweichend von dieser Regelung können bzw. müssen Dächer mit einer Neigung unter 
22 Grad mit Schweissbahnen eingedeckt werden, da eine Eindeckung flachgeneigter 
Dächer als Hartdach (Ziegeldach) technisch nicht immer möglich ist (Absatz 2). 
 
Zu den Dachklempnerarbeiten zählen traditionell alle Arbeiten an Dächern, die aus Blech 
ausgeführt werden. Kunststoffrinnen und -rohre stehen erst seit etwa 30 Jahren zusätz-
lich zur Verfügung und sind insofern für das Ortsbild noch untypisch. Die Regelung in 
Absatz 3 soll die Verwendung ortsbildtypischer bzw. traditioneller Materialien sicherstel-
len. 
 
Die Nutzung von Dachgeschossen als Wohnraum ist immer noch eher untypisch, kann 
jedoch für wirtschaftlich tragfähige Sanierungskonzepte eine hohe Bedeutung haben. 
Neben Dachgauben spielen Dachflächenfenster eine wichtige Rolle zur Belichtung und 
Belüftung beim Dachgeschossausbau. Über die Regelung in Absatz 4 und 5 soll eine 
stadtbildverträgliche Einordnung der Dachgauben und Dachflächenfenster in die Dach-
fläche erreicht werden. 
 
Dacheinschnitte bzw. Dachbalkone führen zu einer deutlichen Unterbrechung in der 
Dachlandschaft und sind daher in Dachbereichen, die von öffentlichen Flächen aus ein-
gesehen werden können, unzulässig (Absatz 6). 
 
 

§ 4 Fassaden 
 
Putzfassaden sind für die meisten Wohngebäude in der Altstadt ortsbildtypisch. Gebäu-
de mit steinsichtigen Fassaden bzw. Ziegelsteinfassaden kommen vereinzelt vor und 
sind somit auch für das historisch gewachsene Stadtbild charakteristisch. Insofern soll 
dieses Charakteristikum durch die Regelung in Absatz 1 erhalten werden. Darüber hin-
aus wird in Absatz 1 auch die Möglichkeit eröffnet, Fassaden zu dämmen und dann als 
Putzfassade bzw. verblendete Klinkerfassade zu gestalten. 
 
Die farbliche Gestaltung von Fassaden und ihrer Elemente ist von hoher Wirkung auf 
das Stadtbild. Hierbei soll einerseits die Zusammengehörigkeit der geschlossenen Be-
bauung in der Altstadt unterstrichen, andererseits aber auch die Individualität jedes Ein-
zelgebäudes betont werden. In Absatz 2 und 3 der Gestaltungsrichtlinie wird hierfür der 
erforderliche Rahmen abgesteckt.  
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 5  Fenster, Türen und Tore 
 
(1) Ab einer Öffnungsweite von 0,5 m² sind Fensteröffnungen durch Fenster mit Stulp 

und Kämpfer bzw. als Stulpfenster zu gliedern, wobei das Stulpfenster weiter durch 
Sprossen als 4- bzw. 6-felder Sprossenfenster gegliedert werden kann.  

 
(2) Liegende Fensteröffnungen im Bestand (sog. Berliner Fenster) sind durch Einbau 

von mindestens zwei nebeneinander angeordneten Flügeln im Sinne von Absatz 1 
im stehenden bis quadratischen Format zu gliedern. 

 
(3) Gliederungselemente von Fenstern (z. B. Pfosten, Stulp, Kämpfer und Sprossen) 

dürfen nicht in die Scheibenzwischenräume eingesetzt werden, sondern sind ent-
weder als glasteilende Elemente herzustellen oder auf der Fensteraußenseite 
aufzusiegeln (sog. Wiener Sprossen). 

 
(4) Die Erneuerung von Hauseingangstüren und Nebentüren ist vor Baubeginn mit der 

Verwaltung abzustimmen. 
 
(5) Das Anbringen von vertikal laufenden Rolltoren und von Gittertoren ist unzulässig. 
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Begründung 
 
 

§ 5 Fenster, Türen und Tore 
 
Traditionell wiesen Fenster eine kleinteilige Gliederung auf, um eine effiziente Lüftung zu 
ermöglichen und bei Glasbruch die hohen Reparaturkosten in Grenzen zu halten. Mit 
Aufkommen des Drehkippfensters wurden andere Formen des Lüftens möglich, die zu 
einer Vergrößerung der beweglichen Fensterflügel führten. Gleichfalls wurde die indust-
rielle Herstellung von Flachglas viel preiswerter, wodurch die Unterteilung des Fenster-
flügels nicht mehr erforderlich war. Als Ergebnis dieser beiden Entwicklungen entstan-
den relativ große und ungeteilte Fenster, die oftmals nur noch aus einem Flügel beste-
hen. Die Wirkung dieser Fenster auf das Ortsbild ist problematisch, da Fenster als we-
sentliche Bestandteile der Fassade eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf die Ge-
bäudeansicht ausüben. 
 
Insofern werden in Absatz 1 und 2 Anforderungen zur optischen Gliederung und Anord-
nung von Fenstern formuliert, wodurch die ursprüngliche und im Sinne dieser Richtlinie 
schützenswerte Wirkung der Fenster auf die Gebäudeansicht bei Fenstererneuerungen 
erhalten bleiben bzw. wiederhergestellt werden soll (s. Abbildung). Anforderungen an 
eine funktionale Gliederung der Fenster werden bewusst nicht getroffen, da das im Sin-
ne dieser Richtlinie schützenswerte Ortsbild vor allem durch die optische Fenstergliede-
rung erreicht wird. Unabhängig hiervon ist neben der optischen selbstverständlich auch 
eine funktionale Fensterteilung zulässig. 
 

                                 
Fenster mit Stulp    Stulpfenster    Stulpfenster mit Sprossen Stulpfenster mit Sprossen 
und Kämpfer                                                         (4-felder Sprossenfenster) (6-felder Sprossenfenster) 
 
Als Reaktion auf die in Absatz 1 geschilderte Entwicklung des Fensterbaus sind „histori-
sierende“ Gegenströmungen aufgetreten. Am bekanntesten ist hierbei der Einbau glie-
dernder Elemente (z. B. Stulp, Kämpfer, Sprossen) zwischen die Scheiben der Isolier-
verglasung. Wegen der dadurch auftretenden Lichtreflexe auf der Fensterscheibe sowie 
der fehlenden Plastizität sind diese Formen der Gliederung jedoch ortsbilduntypisch und 
damit auch nicht zulässig (Absatz 3). 
 
Türerneuerungen sollen im Vorfeld mit der Stadt abgestimmt werden, da bei der Vielzahl 
heute angebotener Türformen eine Regelung im Rahmen dieser Richtlinie kaum möglich 
wäre (Absatz 4). 
 
Durch den in Absatz 5 vorgenommenen Ausschluss der Zulässigkeit von vertikal laufen-
den Rolltoren und von Gittertoren soll bei Torerneuerungen der Bezug zu traditionellen 
Torformen / -arten sichergestellt werden.  
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 6 Zusätzliche Bauteile 
 
(1) Balkone sind als aufgeständerte Holz- und Metallkonstruktionen zulässig, sofern 

sie nicht in die öffentliche Verkehrsfläche auskragen. 
 
(2) Rollläden und Jalousien sind nur mit innen liegenden Kästen zulässig. Führungs-

schienen sind auf dem Fensterrahmen bzw. putzbündig in der Fensterlaibung zu 
führen. 

 
(3) Sofern durch den Einbau innen liegender Aufsatzrollläden die Ansichtsbreite des 

oberen Teils des Fensterrahmens zwangsläufig breiter als die der anderen Teile 
des Rahmens ausfällt und eine andere Lösung technisch nicht möglich ist, ist der 
außen liegende Fenstersturz so herabzuziehen, dass der Fensterrahmen eines 
Fensters in allen Teilen eine einheitliche Ansichtsbreite aufweist. Eingebaute Ele-
mente zu Anpassung der Höhe des Fenstersturzes (z. B. Styropor) sind so zu be-
handeln (z. B. zu putzen und zu streichen), dass sie als fester Bestandteil der Fas-
sade erscheinen. Hierbei ist eine einheitliche Höhe aller Fensterstürze in der Ge-
schossebene sicherzustellen. 

 
(4) Antennen und Satellitenempfangsanlagen sind als Sammelanlagen auf der stra-

ßenabgewandten Dachhälfte in Firsthöhe bzw. in Bereichen anzuordnen, die von 
öffentlich zugänglichen Flächen aus nicht einsehbar sind. 
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Begründung 
 
 

§ 6 Zusätzliche Bauteile 
 
Balkone sind nicht ortsbildtypisch für den Stadtkern. Sie sind jedoch Bestandteil heutiger 
Wohnansprüche, gerade bei vermietetem Wohnraum und solchen Wohnungen, die nicht 
über einen eigenen Gartenzugang verfügen. Unter Berücksichtigung dieser Zusammen-
hänge sind Balkone auch in von der Straße aus sichtbaren Bereichen grundsätzlich zu-
lässig, sofern sie nicht in die öffentliche Verkehrsfläche auskragen (Absatz 1). Mit dieser 
Regelung soll ein Kompromiss zwischen dem grundsätzlichen Ziel zur Bewahrung und 
Weiterentwicklung des Stadtbildes einerseits und der wirtschaftlichen Gebäudenutzung 
sowie der Wohnqualität andererseits ermöglicht werden.  
 
Der nachträgliche Einbau von Rollläden bzw. Jalousien kann zu gestalterischen Proble-
men führen, wenn unter dem Fenstersturz kein Platz zur Aufnahme des Rollladenkas-
tens vorhanden ist. Die Kästen müssen dann z. B. als außen liegende Anlage über dem 
Fenstersturz befestigt werden, wodurch die Gliederung der Fassade beeinträchtigt wird. 
Der Einbau von Rollläden bzw. Jalousien ist daher nur dann zulässig, wenn die Kästen 
von außen nicht sichtbar sind (Absatz 2). 
 
Sofern dann aus technischen Gründen z. B. Aufsatzrollläden mit innen liegendem Kas-
ten installiert werden müssen, kann der obere Teil des Fensterrahmens dadurch breiter 
als die anderen ausfallen. Um in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen, wird in Absatz 3 
eine Regelung getroffen, wonach der außen liegende Fenstersturz, z. B. durch den Ein-
bau von Styropor mit Gewebeauflage und Putz so herabzuziehen ist, dass die Rahmen-
breite des Fensters in allen Teilen einheitlich erscheint. Hierbei ist dann sicherzustellen, 
dass die Fensterstürze einer Geschossebene auf gleicher Höhe liegen. 
 
Antennen- und Satellitenempfangsanlagen können das Stadtbild durch ihre Anzahl bzw. 
den Ort ihrer Anbringung negativ beeinflussen. Daher sind sie vorzugsweise in Berei-
chen anzubringen, die von der öffentlichen Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind. Ist 
von hier aus ein ungestörter Empfang nicht möglich, soll die Antenne als Sammelanten-
ne im Firstbereich der straßenabgewandten Dachseite installiert werden (Absatz 4). 
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 7 Außenanlagen 
 
(1) Grundstücke sind auf der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche hin mit einer 1,70 

bis 2,00 m hohen Mauer einzufrieden. Die Mauer ist hinsichtlich Oberfläche und 
Farbgebung wie die Fassade des dazugehörenden Hauptgebäudes auszubilden 
bzw. als Klinkermauer mit Ziegeln im Farbton ziegelrot bis braun zulässig. 

 
(2) Private Freiflächen sind in Übereinstimmung mit den funktionalen Erfordernissen  

auf dem Grundstück mit fugenreichem Material zu befestigen oder aber zu begrü-
nen. 

 
 
 

Begründung 
 
 

§ 7 Außenanlagen 
 
Sofern unbebaute Grundstücksteile direkt an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen, 
wurden diese traditionell mit mannshohen Mauern eingefriedet. Wo die überwiegend ge-
schlossene Bebauung unterbrochen wird, werden Straßen- und Platzräume auf diese 
Weise von beiden Seiten räumlich gefasst. Diese ortsbildtypische Eigenschaft soll durch 
die Bestimmung in Absatz 1 geschützt werden. 
 
Die Regelung in Absatz 2 dient grundsätzlich der Fortführung der Oberflächenbefesti-
gung öffentlicher Flächen auch auf privaten Grundstücken. Hierdurch soll ein Bruch in 
der Befestigungsart öffentlicher und privater Freiflächen vermieden werden. 
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Gestaltungsrichtlinie 
 
 

§ 8 Befreiungen 
 
(1) Von den Vorschriften dieser Richtlinie können Abweichungen gewährt werden,  
 

• wenn der zu schützende Aussagewert im Wesentlichen erhalten bleibt, 
• bei Sicherungsmaßnahmen, die dem Erhalt der baulichen Anlage dienen, 
• wenn besondere öffentliche oder private Belange im Einzelfall höher zu werten 

sind, als die Bedeutung einzelner baulicher Anlagen für die Gestaltung des 
Orts- und Straßenbildes. 

 
(2) Anträge auf  Befreiung sind im Rahmen des Antrags auf Genehmigung nach §§ 

144, 145 BauGB schriftlich bei der Stadt Könnern zu stellen. 
 
 

§ 9 Verfahren 
 
Vorhaben, die wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen 
im Sinne des § 144 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zum Gegenstand haben und nicht baugenehmi-
gungspflichtig sind, sind vor ihrer Durchführung schriftlich bei der Stadt Könnern zur Ge-
nehmigung nach §§ 144, 145 BauGB zu beantragen (Antrag auf sanierungsrechtliche 
Genehmigung). Der Antrag ist eigenständig an die Stadt Könnern, Haupt- und Pla-
nungsamt in 06420 Könnern zu richten. In dem Antrag ist der Antragsgegenstand hinrei-
chend genau zu bezeichnen und, sofern erforderlich, z. B. durch Zeichnungen, (bemaß-
te) Skizzen, Fotos bzw. Kostenangebote zu ergänzen. Eine Nachforderung von Unterla-
gen durch die Stadt ist zulässig. Die sanierungsrechtliche Genehmigung wird durch die 
Stadt Könnern unter Beachtung des § 145 BauGB sowie auf Grundlage dieser Richtlinie 
sowie ggf. weiterer zu beachtender Vorschriften als Bescheid erteilt. 
 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Die Gestaltungsrichtlinie tritt am Tage nach der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Könnern, den 11. Mai 2007 
 
 
   
 
gez. Sempert 
Bürgermeister 
 
Anlage:  
Planzeichnung (o. M.) zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs der Gestal-
tungsrichtlinie. 




